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Betrifft 

Entwurf eineS Abgabenänderungsgesetzes 1983 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich, zum Entwurf eines Abgaben­
änderungsgesetzes 1983 wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. Zur Änderung des Einkommensteuergesetzes 1972: 
i 

Von dem errechneten Abgabenausfall durch die vorgesehenen Ma8~ 
nahmen werden, da es sich bei der Einkommensteuer um eine ge­
meinschaftliche Bundesabgabe handelt, auch die Länder betrof­
fen. Da die hinsichtlich der Grenzgänger vorgesehenen Verbes­
serungen der Beseitigung· von Benachteiligungen dienen, die Ta-

,ges- und Nächtigungsgelder dem Geldwert angepaBt, bezüglich des 
Jahresausgleiches Verwaltungsaufwand eingespart und durch vor­
zeitige Abschreibung InvestitionsbegUnstigungen beibehalten wer­
den, wird dagegen kein Einwand erhoben, allerdings das Verlangen 
nach angemessener Abgeltung deponiert. 

2. Zur Änderung des Umsatzsteuergesetzes 1972: 

Der Entwurf sieht vor, daß bei Betrieben von K6rperschaften des 
6ffentlichen Rechtes erst bei Umsätzen für Lieferungen und Lei­
stungen über den Betrag von S 250.000,-- ein Vorsteuerabzug für 
die im Rahmen dieses Betriebes anfallenden Vorsteuern m6g1ich 
sein soll. Diese Wertgrenze ist viel zu hoch. 
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Bei Betrieben :im Sinne des § 2 Abs. 3 des Umsatzsteuergesetzes, 
.handelt es sich durchwegs um solche, welche zu fUhren die Kör­
perschaften deis 6ffentlichen Rechtes gesetzlich verpflichtet 
sind oder welc!he der F6rderung der Gesundheit oder der kulturel­
len Betätigun~ der Bev61kerung dienen. Um zu gewährleisten, "aS 
diese Einrieh . ngen von jedermann benUtzt werden k6nnen, also 

. ( 

sozial schwäc ere Schichten nicht auszuschließen, werden in der 
Regel niedrig Sozialtarife verrechnet. Daraus wird einerseits 
deutlich, daß sich die FUhrung solcher Betriebe ausschließlich 
'am 6ffentlich n Interesse orientiert, und andererseits wird 
verständlich, daß die Umsätze dieser Betriebe dem Betrag nach 
unverhältnismBig gering sind. 

r I 
Aus diesen Grdnden wird angeregt, die erwähnte Wertgrenze von 
S 250.000,-- rheblich zu verringern bzw. bei derartigen Betrle­

Unternehmen im Sinne des § 2 Abs. 4 UStG von der: 
Einschränkung des Vorsteuerabzuges Abstand zu nehmen. 

3. Zur Ände g des Strukturverbesserungsgesetzes: 

Gegen die bea sichtigte Verlängerung der Geltungsdauer von 
Bestimmungen es Strukturverbesserungsgesetzes und gegen 
die vorgesehe en Maßnahmen werden prinzipiell keine Bedenken 
erhoben •. Da d 
Verschiebunge 
Nö Landesregi 

e Erläuterungen keine Angaben Uber eventuelle 
im Steueraufkommen enthalten, ersucht die 

rung um diesbezUgliche Mitteilung. 

Dem Präsidium· des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen 
dieser.Stellungnahme Ubermittelt. 

NÖ Landesregierung 
Ludwig 
Landeshauptmann 
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1. An das Präsidium des Nationalrate. (25-f8ch) 
2. an alle vom Lande Rleder5s'terrelchentseudeten Ni tglleder 

des Bundesrates 
3. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Randen des Herrn Landes8lltsdlrektors) 
4. an die Verbindungs stelle der Bundesllnder 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

FUr die Richtigkeit 

der AU .. ~ S:f'7ter 19ung 

Ifo~ 

NÖ Landesregiel"\l'ng 
( 

Ludwig 
Landesbauptlluma 

'\ 
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